
äußere Geschichte
de«

Römischen Rechtes
von

Dr. Friedrich Wilhelm von Tigerström,
Professor der Rechte an der Königlich Preußischen Unietrfität 

zu Greif-walt.

Mit einem Anhang
über die Fortbiidllng und Bearbeitung des Römischen Rechtes 

seit Justinian.

K e r 1 i n,
gedruckt und verlegt bei G. Reimer.

1841.





Vorrede.

Vei dieser äußeren Geschichte des Römischen. Rechts, 
welche nicht erst in unseren Tagen gründliche Bearbei
tung gefunden hat, ist das Einzelne nach den von Hugo 
und anderen Zeitgenossen gewählten vier Perioden zu
sammengestellt, weil die vorzutragenden so verschieden
artigen Gegenstände einzeln am wenigsten aus entschei
denden Grundgesichtspunkten abgeleitet werden können. 
Bachs ausführliche Erörterungen der äußeren Rechts
geschichte ist auch gegenwärtig neben den Bearbeitungen 
der neuesten Zeit nicht ohne großen Werth, wenn auch, 
abgesehen von einzelnen Irrthümern und Mängeln, man
ches für die Rechtsgeschichte Unerhebliche bisweilen den 
Zusammenhang und die Uebersicht stören sollte. Aber 
am wenigsten sind bisher die äußeren Momente, welche 
auf die Ausbildung des Römischen Rechtes wirkten, in 
ihrem eigentlichen Zusammenhange und ihrem Grunde 
nach hinreichend gewürdigt worden. Diese nemlich, wie
wohl sie denselben Zweck betreffen, sind verschiedenartig 
nach dem verschiedenartigen Bedürfnisse der Zeit, und 
das Einzelne kann nicht genügend verstanden werden 
ohne eine genaue Würdigung der Zeit, welche dasselbe
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hervorbrachte. Nur insofern kann hier das Einzelne als 
dienend und abhängig erscheinen, so verschiedenartig es 
auch immerhin sein mag, niemals die spatere Zeit ohne 
genaue Kenntniß des Früheren und Ursprünglichen, den
noch aber jedes Zeitalter selftftändig und für sich ge
würdigt werden. Von diesem für die äußere Rechts
geschichte allein erheblichen Gesichtspunkte ausgehend, 
werden wir überdies so manche Mißverständnisse mit 
Sicherheit zu beseitigen im Stande sein, welche noch 
der gegenwärtigen Doctrin oder erst dieser angehören. 
Mit Recht durfte dabei übergangen werden, was mehr 
den Römischen Antiquitäten oder selbst der Römischen 
Geschichte zukommen mußte, wiewohl manche Vorgänger 
auch hierüber sich ohne Grund weitläustig verbreitet 
haben.

Schließlich ist eine, wenn auch nur kürzere, Ueber
sicht der späteren Fortbildung und Bearbeitung seit I u- 
stinian hinzugekommen. Dieses schien nach dem Vor
gänge vieler Anderer, wie durch die Sache gerechtfertigt, 
und jene als bloße Fortsetzung, welche gewiß nicht von 
geringerem Interesse sein darf, konnte hier in der That 
nicht füglich entbehrt werden.

Greifswald, im September 1838.
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Einleitung

8 *
Allgemeine Uebersicht.

jöie äußere Geschichte des Römischen Rechts begreift di« Um

stände, welche in der Reihe der Jahrhunderte zur allmäligen Aus
bildung des Römischen Rechtes beigetragen haben. In diesem 
Sinne gehört hierher nicht bloß eine Zusammenstellung der Quel
len ihrer äußeren Bedeutung nach, wie die Veranlassung dersel
ben, und eine allgemeine Berücksichtigung ihrer Resultate, son
dern die verschiedenartigsten Umstände, die Verfassung und son
stige Einrichtungen, die öffentlichen Verhältnisse der Römer, selbst 
das Volksleben, die Bildung des Volkes und der Einzelnen ist 
für die Ausbildung des Römischen Rechtes von sehr wesentlichem 
Einfluß geworden. Wie Rom, so entwickelte sich nemlich daS 
Römische Recht durch sich selbst, nach dem Bedürfnisse der Zeit, 
von den untersten Bedürfnissen und einem durchaus einfachen 
Anfang zu jenem complicirten Ganzen, in welchem es als ein 
völlig durchgebildetes und auf Grundsätzen der Vernunft basir- 
teS Recht erscheint '), und eben aus diesem Grunde kann die

I) Düse Anforderung an das Römische Recht machte schon Cicero 
(Cic. de ollic. I, 26.). Ebenso nehmen auch die späteren classischen 
Juristen bei ihrer Begriffsbestimmung (z. B. I. I. >». § I. D. de 
just, et jnr.) und sonst darauf Rücksicht, 

v. t ifl fr ström ankere Tesch. i\ R. 3t. 1
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spätere Zeit auch in rechtlicher Hinsicht nur durch die frühere 
in ihrem Zusammenhang richtig gewürdigt werden. Aber vor 
allem muß grade die älteste Zeit richtig aufgefaßt werden, um 
für die späteren Zeiten einen sicheren Anhaltspunkt gewinnen zu 
können. Das älteste Römische Recht ist in dem Römischen 
Volksleben gegründet, aus demselben hervorgegangen, es beruht 
auf ursprünglichen Gewohnheiten und Gebräuchen *). 
Eben diese sind von dem entschiedensten Einfluß für alle Insti
tute, welche bei den Römern selbst schon ursprünglich zur Eri- 
stenz kamen 2 3 4). Das ursprüngliche Recht in seinem ganzen Zu
sammenhang erscheint als ein Inbegriff bereits ohne Ge
setzgebung vorhandener Grundsätze des Römischen 
Volkes, welche sich nach natürlichen Ansichten des
selben behaupteten, erhielten und nur durch sich 
selbst weiter entwickelten; die älteste Gesetzgebung bezog 
sich nur auf dieses und ist im ganzen unerheblich zu nennen. 
Mochten auch die Höheren in Rom, welche bald allein bei ih
rem so großen Uebergewicht das Recht handhabten, eine genauere 
Kenntniß von jenen Gewohnheiten und Gebräuchen für eine spä
tere Zeit besitzen *), jedenfalls waren es nur dieselben so über
einstimmenden Gesichtspunkte, welche für das ursprüngliche Rom

2) Diese ursprünglichen Gebräuche betreffen besonder» die Formalitä
ten, wie sie sich bei den einheimischen Rechttinstituten und im rechtli
chen Verfahren vorfinden, welche bei dem eingewanderten Römischen 
Volte theilt hergebracht zu sein scheinen, theilt aber nach ihren An
sichten für nothwendig erachtet, von den Juristen der damaligen Zeit 
in Gemäßheit der Volktthümlichkeit erfunden (I. 2. H. 6. I). de orig, 
jur.) oder auch nur umfassender zur Anwendung gebracht wurden. — 
Dergl. meine innere Sefchicht. d. Stirn. Recht» §. 17.

3) Dergl. meine innere Geschichte d. Rim. Recht« §. 13 ff.
4) Wenigsten« wird für eine spätere Zeit autdrücklich erwähnt, daß nur 

bi» ponii fites, freilich auch »egen M Einflusses der Religion auf die 
Rechtthandlungen, »ine genaue Kenntniß de» Rechte» und deren Hand
habung besaßen. I. 2. §. 6. I). de orig. jur.
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zur Anwendung gebracht wurden, welche eben auch später nur 
für die Anwendung genauer bestimmt und erweitert wurden *). 
Durch das schon früh *) recipirte jus gentium erlangte freilich 
daS ursprüngliche Recht eine vielfache Erweiterung, allein auch 
die nachfolgende Interpretation und Gesetzgebung schloß 
sich« km- Ganzen mehr dem gewohnten, ursprünglichen, dem zur 
Anwendung gebrachten, nicht so dem fremden recipirten Rechte 
an. Dennoch behauptete sich beide- in der Reihe der Jahrhun
derte neben einander, die Interpretation bestimmte die gegensei
tige Anwendung genauer 5 6 7 8 9), wahrend eS an gründlicher und 
durchgreifender Gesetzgebung in den ersten Zeiten nach den 12 
Tafeln noch sehr fehlte. Mehr als alle sonstigen Rechtsquellen *) 
hat in einer Reihe von Jahrhunderten die Auctorität des Prä
tors geändert, gemildert und erweitert, der einem späteren Be
dürfniß, wie es sich zu seiner Zeit ergab, nach beßtem Dafürhal
ten abzuhelfen suchte. Auch noch zur Zeit der Kaiser und 
selbst noch in der neusten Zeit, zur Zeit des Kaisers Justinian, 
äußerte das Volksleben den entschiedensten Einfluß auf die Ge
setzgebung •), welche selbst immer durchgreifender, und häufig,

5) Da« ursprüngliche Gewohnheitsrecht bezeichnen die späteren Schrift
steller, wie die classischen Juristen al« contueiudo, insbesondere durch den 
Ausdruck moret, und es wird noch von ihnen al« eine Hauptquellr dt« 
geltenden Rechte- erwähnt, I. 32. pr. D. de leg. 1. 33. 35. u. 40. 
T). eod. vergl» Quinct. J. O. V, 3. Gell. N. A. XX, l. Aber erst 
sie haben dir Gültigkeit desselben dadurch zu erklären gesucht, als sei 
dasselbe vom Römischen Volke, wa< nach Rtmischer Verfassung ur
sprünglich sich nur allein durch Gesetz verpflichten konnte, stillschwei
gend« (tacito consentu oder rebus ipsis et factls) gebilligt worden. 
lil|i. fr. pr. u. §. 4. I. 32. §. 1. D. de legib. §. I J. de jur. 
natur. Cic. de invent. II, 22.

6) Reinlich durch die XU Tafeln, wa« auch nicht dem mindesten Be
denken unterliegt. Durch jene sind aber zugleich die bi« dahin gelten
den Gewohnheiten alt Gesetz bestätigt.

7) I. 2. §. 6. D. de orig. jur. I. 2. §. 2. u. 12. D. eod.
8) Dahin gehören die leget, SenatutconsuUa und Pleblseita.
9) Selbst bei allmäliger Wegräumung de« früher allgemein Geltenden.

1 *
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wenn gleich bei redlichem Willen, nur ein Erzeugniß bloßer 
Machtvollkommenheit war. Aber jene schöne Blüthe de- Rö
mischen Rechtes, das eigentliche Resultat der neuesten Anwen
dung, verdanken wir den Römischen Juristen eines späteren 
Zeitalters, nemlich einer wiffenschaftlichen Fortbildung alles Vor- 
handenen, wie sie mit gediegenem Scharssinn und logischem 
Lact so konsequent gefördert wurde, wenn auch alle Strenge deS 
ursprünglichen Rechtes und alle ursprünglichen Formalitäten nach 
und nach und erst für die neueste Zeit vollständig gewesen sind.

§• r
BehandlungSwrise der äußeren Rechtsgeschichte.

Wenn es auch in Deutschland nicht an Bearbeitern der äu
ßeren Geschichte deS Römischen Rechtes gefehlt hat'), seitdem über
haupt das Studium des Alterthums erwachte und von jeher die
selbe als nothwendig zum Verständniß des Römischen Rechtes ist 
anerkannt worden, so ist doch die Art der Behandlung bei bett 
verschiedenen Verfassern eine verschiedene gewesen. Im 17ten 
Jahrhundert gab es mehrere Bearbeitungen dieses Abschnittes der 
Geschichte in zusammenhängender und nach Art der Geschichte 
fortlaufender Darstellung. Im 18ten seit Thomasius wurde 
der Stoff zum Zweck deS akademischen Unterrichtes bearbeitet, 
jedoch früher gemeinhin in Verbindung mit der deutschen Rechts
geschichte, während Zweck, Plan und Anordnung im einzelnen 
bis auf unsere Zeit verschiedenartig waren *). Die schon von 
Bach ') versuchte Bearbeitung der äußeren Rechtsgeschichte nach

1) Bergt. Hugo Lehrbuch der Geschieht. des Römischen Rechts bis auf 
Iustinian. Ivte Ausg. 6. 29 ff. Zimmern Geschichte de« Rim. 
Privatrechtt bi« Justinian. Bd. I. §. 1.

2) Die einzelnen Gesetze finden sich früher gewöhnlich chronologisch 
oder auch wohl alphabetisch, erst in neuerer Zeit nach Materien 
zusammengestellt.

3) Histona jmispmdentiae Romanae quatuor libiis comprehensa. Die 
fünfte bei weitem verbesserte Ausgabe erschien von Aug. Cornel. 
Stoekmann 1796.
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Perioden und wir sie, freilich in anderer Art, nach Gibbon 

von Hugo 4 5 6), Mackeldey $) und Anderen gewählt wurde, 

scheint den Vorzug zu verdienen; und wen» von Anderen *) die 

entgegengesetzte Methode befolgt ist, so scheint dies mehr in ei

nem besonderen Zweck 7), theil- aber in der Verbindung der äu

ßeren Rechtsgeschichte mit der inneren und selbst mit den Insti

tutionen des Römischen Rechts, wobei dieser Abschnitt der Ge

schichte bloß alS kürzere Einleitung in Betracht kam, seinen 

Grund zu haben. Perioden erleichtern die Uebersicht, sollten sie 

auch nach bloß äußeren Umständen gewählt werden, und sich 

selbst nicht nach Gründen der Nothwendigkeit im einzelnen be

stimmen lassen. Und es darf zur richtigen Würdigung der ver

schiedenen Ereignisse am wenigsten die Zeit derselben als gleich

gültig und überflüssig erachtet werden. Anders alS bei der inne

ren Rechtsgeschichte, mit welcher aber dieser Abschnitt, genau ge

nommen, in keiner besonderen Verbindung steht *), läßt sich hier 

das Verschiedenartige nach Perioden am beßten übersehen. ES 

ist der Geist der Zeit, welcher verschieden in den verschiedenen 

Zeiten und nur nach einzelnen Abschnitten zweckmäßig angegeben 

werden kann, der über die Fortbildung deS Rechtes im einzelnen 

bestimmt und auf alle verschiedenen Momente der Fortbildung 

gleichmäßig zurückwirkt, während eine zusammenhängende Dar-

4) In seinem Lehrbuch der Gesch. des Römisch. Recht«. Nach denselben 
Perioden ist zugleich auch die innere Geschichte behandelt.

5) Lehrbuch des heutigen Rimischen Rechts, Einleitung, zweiter Abschn.
6) S. Schweppe Römisch» RechtSgrsch. u. Recht-alterthümer. Erste 

Hauplabth. Zimmern Gesch. de« Röm Privatrecht« bi« Justinton. 
«d. I. Erste Hälfte.

7) Zimmern a. o. O §. I.
s) Grade aber schon vor Hugo ist eine Verbindung der inneren Ge

schichte, welche freilich dabei nur in einzelnen schwachen Umriffea gege
ben wurde, mit der äußeren Geschichte üblich geworden, wie sie selbst 
auch bei bloß oberflächlichen Angaben mit anderweitigen Abschnitten der 
Rechtswissenschaft verbunden wurde.
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sttllung des Einzelnen diesen «othwmdig übersehen läßt. So ist 
eine richtige Würdigung jener Schulen der Römischen Rechtsge- 
lehrten *) undenkbar, ohne die Zeit, für welche sie bestanden, im 
Zusammenhang aufzufassen 10), aber auch dir 12 Tafeln, das 
Hadrianischr Edikt, daS Balentinianische Citirgesetz, die Theodo- 
fische Abfassung und selbst die justinianische Compilation find 
durchaus abhängig von der Zeit, in welcher sie zur Eristenz ka
men. Diese aber ist eine durchaus verschiedenartige, wie die Re
sultate verschiedenartig sind, so sehr sie auch denselben Zweck be
treffen. Die einzelnen Arten der Gesetze, das prätorische Edikt, 
bleiben unverständlich ohne genaue Kenntniß der früheren Römi
schen Verfassung. Nach diesem scheinen aber die von H u g o ge
wählten Perioden den Vorzug zu verdienen. Sollten sie auch 
im einzelnen weniger zweckmäßig erscheinen, so sind sie doch die 
bis jetzt bekannten und gewohnten “). Die erste Periode von 
Roms Erbauung bis zu den 12 Tafeln, vom Jahr 1 
bis 300 oder 750 — 450 v. Chr. ist der Zeitraum, wo sich das 
Römische Recht frei von aller fremdartigen Einmischung im ur
sprünglichen Sinn und Geist, nach Ansichten und Gebräuchen 
des Römischen Volkes bestimmte, denn das später so wichtige 
12 Tafelgesetz macht den Schluß dieser Periode. Die in diesem 
Zeitabschnitt nur mangelhafte Gesetzgebung unter Königen und 
später Consuln enthält nur Einzelnes in Betreff jener Gewohn
heiten. Die zweite Periode von den 12 Lafeln bis aus 
Cilero, vom Jahr 300— 650 oder 450 —100 v. Chr., ist 
die Zeit, wo sich neben dem jus gentium das jus civile nach

v) Welche zur Arie de« Kaiser« August beginnen.
10) Eben so würde aber eine In sich oder nach einzelnen Unterabtheilun- 

gen zusammenhängende Darstellung der verschiedenen und in den ver
schiedenen Zeiten für Rom in Betracht kommenden Juristen für die 
Beschichte nicht ander« unerheblich sein, alt eia bloße« Namenregister 
Römischer lege*.

11) Hugo vergleicht sie einer Kindheit, einem Jünglingsalter, der vol
len Manneskraft und Alterschwächt.
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dem Bedürfniß deS Staate- kräftig entwickelte, insbesondere durch 
Interpretation, denn die Gesetzgebung hat nur geändert, wo e- 
einer Aenderung bedurfte, was grade am meisten durch den Prätor 
geschah. In die dritte Periode von Cicero bi- Alexan
der Sever, vom Jahr 650—1000 oder vom Jahr 100 vor 
Chr., fällt die wissenschaftliche Ausbildung des Römischen Rech
tes durch die Juristen, welche mit diesem Zeitraum völlig abge
schlossen ist. Da- zum größten Umfang herangewachsene Römi
sch« Reich hatte auch in rechtlicher Hinsicht da- Bedürfniß auf 
daS Höchste gesteigert, welchem abzuhelfen grade die Juristen den 
mächtigsten Antrieb erlangten, wenn auch schon in so manchem 
der Staat entartete. Auch die Gesetzgebung mußt« dem Bedürf
niß gemäß mächtiger einschreiten, anfangs ebenfalls noch der 
Prätor. Die Gesetze"), und besonders bit Senatusconsulta, 
werden in dieser Periode ungleich wichtiger und durchgreifender 
als vorher, weil die Kaiser mit Umsicht ihren Beschlüssen Ein
gang zu verschaffen suchten, denn die selbstständigen Bestimmun
gen der Kaiser sind meist nur bloße Entscheidungen. Die dritte 
Periode, wie Schilling vorschlägt"), bis Constantin fort
zuführen, dafür sprechen freilich die vielen Umänderungen, welche 
seit diesem Kaiser in kirchlicher Hinsicht und durch die Berlegung 
der Hauptstadt herbeigeführt wurden, aber nur bis Alexander 
Sever reicht die Fortbildung des Recht- durch die Juristen, 
welche für die Geschichte wichtiger, als alle spätere Beränderun- 
gen. Die vierte Periode von Alexander Sever bis Ju
stin ian, vom Jahr 1000—1300 oder vom Jahr 250—550 
nach Chr., zeigt den Verfall des Staates, der Geistesbildung, 
und somit der Rechtswissenschaft. Durch jenen Verfall war die 
Rechtsanwendung nothwendig eine sehr unsichere geworden, so 
daß man selbst zu der schlechtesten Aushülse seine Zuflucht neh
men mußte "). In dieser Verlegenheit erforderte um so mehr

12) Leges ober Plebiscits gleichviel.
I I) Bemerkungen über Römische Recht-geschichte S. 14 ff.
14) Dahin gehört da- Lalentinianische Citirgesetz.
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ein dringendes Bedürfniß Rechtssammlungen und Gesetzbücher, 

worin alles Geltende vorgefunden wurde, welchem jedoch abzu

helfen erst dem Kaiser Justinian vollständig grlungm ist. Die 

Gesetzgebung war von dem an sich so unsicheren und oft schwan
kenden Willen des Kaisers abhängig 1 s), dennoch hat sie so man

ches Durchgreifende und Zeitgemäße geliefert “). Nun kommen 

hinzu die Bestimmungen in Betreff der Religion und waS sich 

von den ursprünglichen Gewohnheiten bei einem so erweiterten 
Reiche, zumal bei veränderter Hauptstadt und ganz veränderter 

Lage der Dinge, als unzweckmäßig und störend seit längst für 

die Anwendung gezeigt hatte, daher nicht mehr beachtet und au

ßer Gebrauch gekommen war, das konnte durch den gesetzgeben

den Willew des Kaisers um so mehr ohne Bedenken verändert 

und ausgehoben werden.

§ 3.
Quellen.

Zu den Quellen ') gehören hier ebenso, wie bei der inne

ren Geschichte des Römisches Rechtes, theils die urkundlich 

uns aufbewahrten Uebcrbleibscl des Römischen Alterthums, theils 

die aus den früheren und späteren Zeiten vorhandenen Schrif

ten juristischen oder nichtjuristischen Inhalts, aber auch 
die früheren und späteren Rechtssammlungen selbst mit ih

ren öffentlichen Bestätigungsurkunden. Zu den Urkun

den gehören und sind die wichtigsten die Bruchstücke der tabula

15) Man erwäge nur die Geschichte der Scheidungsgründe.
16) Bor allem aber die Gesetzgebung des'Kaisers Justinian.
1) Bergt. II an hold Institution«*!» Juris liomani litvrariae. Tom. I. 

I>ars. 2. |>. 217 lf. Dessen Anleitung zur genaueren Quellenkunde 
des Römischen Rechts im Grundriß. Leipzig IHK Hugo Rim. G. 
S. 5 ff. Gründler Handbuch der Rim. RechlSzeschichte. Band I. 
H. 8—II. Zimmern Rechtsgeschichte. §.2—8. Schweppe Rim. 
Rcchtsgeschicht. §. 6 ff. Spangcnberg Einleitung in das Rim. Ju
stin. Rrchtsbuch. S 8 ff.
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Heradeenaia 2 3), die bisher sogenannte lex de Gallia Cisal- 
pina s) oder lex Bubria 4 5), die lex Seroilia de repetundia s), 
endlich die obligatio praediorum sg. tabula alimentaria oder 
Trajani 6). Ferner mögen das SCtum de imperio Veapa- 
siani 7) de bacchanalibus 8 9), 2 SCYa cfo aedisiciis negotia- 
/tont« cfliwa -ro-r diruendia •) und einzelne eckcta eines prae-

2) Dergl. Hugo civil. Magaz. Bd. 3. S. 340 ff* Fragmentum legis 
Homanae in aversa tabulae Ileracleensis parte, notis criticis et 
eommentario illustravit G. Th. L. Mare zoll, Gott. 1816. H. 
Fd. Dirksen observationes ad tabulae Hvracleensis partem alte- 
ram, quae vulgo aeris Neapolitani nomine venit, Berol. 1817. 
Desselben civil. Lbhandlg. ». 2. Nr. 2.

3) Hugo civil. Mag. Bd. 2. S. 431 ff. Dirksen diss. proponens 
ohservationes ad selecta legis Galliae Cisalpinae capita. Berol. 1812. 
Die neue Edition von P. de Lama erschien Parma 1820.

4) G. Fr. Puchta civil. Abhandlg. Leipzig und Berlin 1823. Nr. 2. 
Hugo civil. Magaz. Bd. 6. S. 123 ff.

5) Fragmenta legis Serviliae repetundarum ex tabulis aeneis priinum 
conjunxit, restituit, illustravit CI. Aug. C. K lenze. Berol. 1825.

6) Hugo civil. Magaz. Bd. 2. S. 432 ff. Die beste Ausgabe: Fr. 
Aug. Wolf von einer milden Stiftung TrajanS, Berl. 1808. Nach 
dem Original edirt von P. de Lama, Parma 1819 und zuletzt von 
K. Spangenberg jur. Roman, tabulae negotiorum solennium, 
modo in aere, modo in m anno re, modo in Charta supers tites, Lips. 
1822. p. 307 sq. Dergl. Quaestio antiquaria <lu pueris et puellis 
aliinentariis, specim. tria ed. Chr. Henr. Pausier. Dresd. 1809.

7) Welches im 14ten Jahrhundert auf dem Capitol zu Rom jedoch ver
stümmelt auf einer ehernen Tafel gefunden, und oft edirt ist. S. be
sonders L. Metastasii lib. sing, de lege regia. Rom. 1757. A. 
G. Gramer coinm. de vita et legislatione Vespasiani. Jen. 1785. 
p. 20—53. Chr. Savii or. in legis regiae patronos Ultraj. 1798.

8) Aus dem Jahre Roms 568. ES wird jetzt in Wien aufbe
wahrt; und ist wiederholt edirt worden. Abgedruckt in Al. Aegyptii 
de bardianalihus, Neap. 1729 fol. findet eS sich nach Draten- 
borch's Ausgabe in mehreren Ausgaben des Livius.

9) Aus dem Jahr der Stadt 801 und 809. Sie befinden sich auf 
einer ehernen, unter den Ruinen von Herculanum auSgegrabcnen,
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fecttu urbi und Praetorio ,0) hier namentlich ausgezeichnet 
werden. Unter den vorhandmen juristischen Schristm ist für 
die äußere Rechtögeschichte in Betreff der älteren Staatseinrich- 
tungen die Rechtsgeschichte de» Pomponius, welche sich in 
den Digest«» aufbewahrt findet") grade am wichtigsten "), 
wiewohl auch die sonstigen juristischen Schriften, namentlich die 
Fragmente Ulpians, die Institutionen des GajuS u. s. 
auch die Paraphrase des Theophilus vielfach in Betracht 
kommen. Unter den nicht juristischen Schriften sind auch 
hier die Römischen und Griechischen Classiker zu nennen, 
die in ihren geschichtlichen und sonstigen Werken über die Rö
mische Verfassung, die Römischen Staatseinrichtungen und in 
rechtlicher Hinsicht vielfach genauere Auskunft geben. Unter den 
Griechen geben Polybius, Dionys von Halicarnaß, Dio 
Cassius und Plutarch die reichste Ausbeute. Unter den Rö
mern sind die Geschichtschreiber, Livius besonders für die ältere 
Zeit, Sueton für die frühere Zeit der Kaiser, auch Tacikus 
von Bedeutung. Nächst diesen ist Cicero durch seine verschie
denen Schriften überaus wichtig. Mag er bei seinen einzelnen 
Vertheidigungen partheiisch genannt werden, so ist er doch die 
sicherste Quelle über so verschiedene Institute und Einrichtungen, 
welche bereits zu seiner Zeit vorhanden waren. Auch Gellius 
gibt eine reiche Mittheilung alterthümlicher Notizen, überhaupt 
sind die Redner, Philosophen, die Grammatiker und 
die Scholiasten mehr oder weniger von wesentlicher Bedeu
tung. Ebenfalls die scriptores rei agrariae, rei rusticae und

in Neapel aufbewahrten Tafel. Abgedruckt in Reincsii inscriptt. 
VII, p. 47.i.

10) S. auch Ha ul» old I. c. §. 99.

11) Als 1. 2. D. de orig. jur.

12) Sexti Pomponii de origine Juri» et omniuni magistvatuum et 
successione prudentium fragm. ed. Chr. G. II au hold. Lips. 1792.
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rei militari» ,1). Zu diesen kommen verschiedene Schriftsteller 
der neueren und neuesten Zeit, besonder- au- der Zeit de- Kai» 
ser- Justinian 14). Für die nachjustinianische Zeit gehören 
hierher die Angaben der griechisch-römischen Recht-gr» 
lehrten und sonstiger Verfasser, da- griechisch-römi
sche Recht und dessen Bearbeiter. Mit Bezugnahme auf 
das Canonische Recht dürften hier JustinuS Martyr, Ter- 
tullian, Ignatius, Cyprian, EusebiuS, SozomenuS, 
Isidor u. a. genannt werden, wenn wir auch diejenigen Quel
len übergehen wollen, welche für die spätere Bearbeitung de- 
Römischen Rechtes in Betracht kommen ").

§ 4.

Literatur.
Von Bearbeitern der äußeren Geschichte deS Römischen 

Rechts *) giebt es außer den bloß einzelne Gegenstände derselben 
behandelnden Verfassern eine so große Menge, daß es schwer 
würde, die Einzelnen auch nur einigermaßen nach ihrem Werthe 
zu charakterisiren. Zudem weichen die einzelnen Verfasser durch

13) Hygin, ApponuS UrbiluS, StaeiuS SiculuS, Darro, 
Columella, DegetiuS u. a.

14) Unter diesen mag eine erst in der letzten Hälfte deS vorigen Jahr
hunderts aufgefundene Schrift eine« Schriftstellers kurz nach Justi
nian nicht übersehen werden: Joann. Laurentius Lydus de 
magistratibus reipublicae Hoinanae libri trvs, ed. J. D. Fuss, 
praes. C. B. Hase. L. B. 1612.

15) Vergl. Chr. Gottl. Hau bold institutiones juris Romani lite- 
rariae Tom. I. Lips. 1809. Gust. Hugo Lehrbuch der civilistischen 
Literairgeschichte. Berlin 1612. Unter dem Titel: Lehrbuch der Gesch. 
des Römisch. Rechts seit Justinian. Derl. 1812 und wiederholt. Frie- 
drich Carl v. Savigny Geschichte des Römischen RechtS im Mit
telalter. 6 Bände, wovon 1829 der Anfang einer englischen Uebcrfetzung 
erschienen ist.

3) Dergl« Zipcnii hibliother. jur. real. cum snpplem. v. historia 
Juris # t historia litteraria.
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Verschiedenheit ihres Zweckes, ihres Plans, schon durch den Um
stand, daß sie diese Geschichte mit der deutschen RechtSgeschichte 
oder anderen Abschnitten der Rechtswissenschaft in Verbindung 
brachten *) oder aus der inneren Geschichte einzelnes im Zusam
menhang, oder abgesondert, oder dieselbe im Ganzen hinzunah
men; so wie durch die Art der Behandlung durchaus von ein
ander ab. Dennoch können unter den älteren Bearbeitern die 
wichtigeren und die neueren an diesem Orte nicht übergangen 
werden. Am wichtigsten sind für unseren Gegenstand diejenigen 
Verfasser, welche die äußere Geschichte entweder ausschließlich, 
oder in Verbindung mit der inneren behandelt haben. Die äu
ßere Geschichte ausschließlich betreffen: Aym. Rivallius hi- 
stor. zur. civil. lib. V. Mogunt. 1527 u. oft. — Jac. Go- 
thofrcdus manuale juris L. 13. 1684. Gcncv. 1710. Par. 
1806 und in dessen opp. min. cd. Trotz p. 1237. — Ge.

2) Genau genommen ist hier schwer eine Gränze zu ziehen. Au diesen 
gehören unter anderen: Durch. Gottli. Struv historia juris Ro
mani canonici fendalis criminalis et puLlici. Jen. 1718. — Jo. 
Salom. Brunquele liistoria juris Koinano-Germaniei. Jen. 1727. 
Amstel. 1730. 1736. 1740. Francof. 1747. — Jo. Gottl. Hei
ne c c i u s liistoria juris civilis Romani ac Germanin, Hai. 1733. 
Lugd. Rat. 1740, ed. Jo. Dan. Ritter ibid. 1743. Mit Noten 
von Jo. Mart. Silberrad und Kugler, Argentor. 17)1 1765. 
1775. — Jo. Ad. K o p p Iiistor. juris, quo liodie in Germania 
utimur, videlicvt Romani, canonici, lendalis Longobardici, Germa- 
nici privati et publici. Marb. 1741. 17)0. Mit Noten von Jo. Geo. 
Kstor, Mail-. 1768. — Ioh. Heinr. Christ v. Selchow Ge
schichte der in Deutschland geltenden fremden und einheimischen Rechte. 
GLtt. 1767. 1773. 177*. 1793. — Carl Friedrich Walch Ge
schichte der in Deutschland geltenden bürgerlichen Rechte. Jena 17S0. 
Joh. Friedr Reitemeier Encyclopädie und Geschichte der Rechte 
in Deutschland. Gört. 17S>. — Wilh Gottl. Tafing er Encyclo
pädie und Geschichte der Rechte in Deutschland. Erlangen 17*9. — 
Christoph Christ. Dabelow Geschichte sämmtlicher Quellen de- 
gemeinen deutschen positiven Rechts. Halle 1797.
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Schubart de fatis jurisprudentiae Romanae. Jen. 1696, 
von Tilling. Lips. 1797 herausgegeben. — Chr. Gott fr. 
Hoffmann histor. jur. Roman. Tom. I. Lips. 1718. 1734. 
Tom. II. Lips. 1726. — CI. J. deFerriere histoire du 
droit Romain. Par. 1726. — Rud. Frid. Telgmann Ein
leitung zu der Geschichte der Röm. Rechtsgelehrsamkeit. Salz
wed. 1730, Gotting. 1736. Eine neue Ausgabe von Scheide
mantel 2 33b. 1780. — Jo. Aug. Hellfeld historia Ju
ris Romani, Jen. et Lips. 1740 3). — Ant. Terrasson 
histoire de la jurisprudence Rom. Lips. 1750.— Jo. Aug. 
Bach historia jurisprudentiae Romanae, Lips. 1754. 1765. 
1775. cd. 5 mit Anmerkungen von Stockmann, 1796, ed. 6. 
1806. Eine neue Ausgabe dieses schätzbaren Werkes wird von 
Schilling erscheinen. Außerdem betreffen diesen Verfasser Chr. 
Gottl. Haubold historia Juris Romani tabulis synopticis 
secundum ßachium concinnatis illustrata, Lips. 1790. Ein 
Auszug aus Bach ist C. A. de Martini ordo historiae Ju
ris civilis ed. 3. Vienn. 1770. — Udalr. Oetti historia 
Juris civilis, Styr. 1769. — Jo. Ant. Riegger historia 
Juris Romani privati potissimum, Frib. Brisg. 1770. — 
Theod. Max. Zachariä Versuch einer Geschichte deS Römisch. 
Rechts, Leipz. 1814. (Hierher gehört die dritte Abtheilung dieses 
Werks). — Christoph Christ. Dabelow Röm. Staats - 
und Rechtsgeschichte im Grundrisse, Halle 1818.— Berriat 
Saint Prix histoire du droit Romain, Par. 1821. — 
M. Dupin Abriß der Geschichte des Röm. Rechts von Romu- 
lus bis auf unsere Zeiten. Aus d. Franz, übersetzt. Ulm 1824.— 
W. A. Macieiowski historia Juris Romani ed. 2. Varsov. 
1825. — F. Mackeldey Lehrbuch des heutigen Röm. Rechts. 
Einleitung. 10te Ausg. 1833 4). Die äußere und innere

3) Auch Hellfeld hat seiner Römischen Recht-geschichte die Geschichte 
des deutschen und kanonischen Rechtes hinzugefügt.

4) Die Ute Ausgabe ist nach de- Verfasser- Lode von Roßhirt 1838 
erschienen.
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RrchtSgeschichte zugleich ist von folgenden Verfassern behandelt 
worden: J. V. G r a v i n a originuin juris civilis libri III. Dü
rrste Buch erschien Neapel 1701 und dann Leipzig 1704. Das 
Ganze zuerst Leipzig 1708, vermehrt durch eine Abhandlung de 
Romano imperio, Neap. 1713 und öfters, zuletzt von Gott
fried Mascow, Leipz. 1737, und von Jo. Ant. Sergius, 
Neapel 1756—1758. — Das 44. Capit. von Gibbon's Ge
schichte der Abnahme und deS Verfalles des Römischen Reiche-, 
übersetzt und mit Anmerkungen versehen von H u g o, Gött. 1789. 
JnS Französische übersetzt von Guizot, von neuem durchgesehen 
und mit Anmerkungen von Warnkünig, als precis de i’hi- 
stoire du droit Romain par Gibbon, Liege 1821. — Gust. 
Hugo Lehrbuch der Geschichte des Römischen RechtS bis auf 
Justinian. Zuerst Berlin 1790. Dann aber immer von neuem 
bearbeitet. Die 10te Ausgabe erschien 1826, zu welcher Fried. 
Ad. Schilling's Bemerkungen über Römische Recht-geschichte, 
alS eine Kritik über Hugo'S Lehrbuch der Geschichte des Röm. 
Rechts, Leipzig 1829 gehört. Hinterher ist noch die Ute Aus
gabe erfolgt. Eine französische Uebersehung dieses in Betreff der 
äußeren Geschichte des Römischen Rechtes achtbaren Werkes er. 
schien Paris 1822; auch der Anfang einer lateinischen Ueber- 
setzung unter der Leitung und mit Noten von Warnkönig, 
Amsterdam 1824. 1825. — Gottl. Hufeland Lehrbuch der 
Geschichte und Encyclopädie aller in Deutschland geltenden po
sitiven Rechte. Der erste Theil enthält die Einleitung und die 
Geschichte des Römischen RechtS. Erste Abtheilg. Jena 1796. 
(unvollendet). — Chr. Aug. Günther historia juris Ro
mani, Helmslad. 1798. — Albr. Hummel Handbuch der 
Rechtsgeschichte. 3 Bde. Gießen 1805. 1806. — Rousseau 
Geschichte d. Röm. Rechts (sehr unbedeutend). — Chr Gottl. 
Haubold instilutionum juris Rom. privati historico-dog- 
maticarum lineamenta. Leipzig 1814. Als Vorläufer einer 
zweiten Ausgabe erschien darauf Leivzig 1821 eine epitome in- 
stitutionum cet. mit den Fragmenten der 12 Tafeln und deS
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prätorischen Edicts, die zweite Ausgabe wurde erst nach des 
Verfassers Tode besorgt von Ed. Otto, Leipz. 126. — Chri
stoph Christ. Dabelow Römische Staats- und Rechtsgesch. 
im Grundrisse, Halle 1818. — C. A. Gründler Handbuch 
der Römischen Rechtsgeschichte. Ister Bd. Bamberg 1821 *). — 
Lud. Perniee Grundriß der Geschichte, Alterthümer und In- 
stitutionen des Römischen Rechts, Halle 1821; umgearbeitet und 
mit einer Chrestomathie von Beweisstellen vermehrt, Halle 1824.— 
Albr. Schweppe Röm. Rechtsgeschichte und Rechtsalterthümer, 
Götting. 1822, um das doppelte vermehrt 1826 und nach drS 
Verfassers Tode mit unbedeutenden Zusätzen von C. A. Gründ
ler, Götting. 1832.— Sigm. Wilh. Zimmmern Geschichte 
des Römischen Privatrechts bis Justinian. (Nur die erste Ab
theilung des ersten Bandes, Heidelberg 1826, gehört hierher) — 
Heinr. Rob. Stöckhardt Tafeln der Geschichte des Römisch. 
Rechts, Leipz. 1828 fol. — Ferd. Walter Geschichte des Röm. 
Rechts bis auf Justinian. Erste Lieferung (welche die Geschichte 
der Römisch. Verfassung enthält). Bonn 1834, u. s. w. Au
ßerdem mögen noch erwähnt werden das System von Burchardi 
(1834) und Schilling'- Lehrbuch für Institutionen und Ge
schichte deS Römisch. Privatrechts.

5) Der erste Band enthält dir Beschichte de« Rtmischen Staat«, deffm 
Verfassung und Staatsrecht. Der zweite Band soll die äußere Rechts« 
geschichte enthalten.
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Erste Periode.
Von Rom's Erbauung bis zu den 12 Tafeln, 

v. Jahr 1 —300 oder 750—450 v. Chr.

8 5
Staatsverfassung.

§ür die älteste Zeit *) finden sich in Rücksicht der Staatsver

fassung wie sonst im einzelnen unter den Angaben der Schrift
steller nicht bloß Widersprüche, sondern auch Dunkelheiten, weil 

die Schriftsteller, welche hier zu berücksichtigen, in viel späteren 

Zeiten lebten, nach Sagen, welche oft ins Fabelhafte gehen, das 

Ueberlieferte auszeichneten, aber einer fabelhaften Tradition sich 

leicht anschlössen, um den Ursprung des Volkes desto mehr ver

herrlichen zu können. Während hier die verschiedenen bis jetzt 

vorhandenen bonjecturen zu keinem sicheren Ziele führen können, 

sind sie selbst in rechtlicher Hinsicht von gar keiner Bedeutung. 

Im Rechte, so in Betreff der Verfassung, verdienen nur die 
Nachrichten unbedingten Glauben, welche sich für eine spätere 

zuverlässigere Zeit auch in ihren bestimmten Anwendungen bestä-

I) Vergl. Hugo Gesch. d. 9ttm. Rechte bis auf Justinian. 10t« Ausg. 
6. öS—9S. Hach liistor. jiiris|>rml. Roman. j>. 1. sq. Ueber Roms 
älteste Einrichtungen und die älteste Verfassung bis zur Zeit der Re
publik f. Walter Gesch. d. RLm. Recht«. 6.11—37.
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tigt vorfinden. — Ueber das älteste Rom sind Niebuhr's *) 

Ansichten verbreitet, wiewohl sie im einzelnen als unzulässig ver

worfen worden und Widerspruch gefunden haben. Sie können 

nur mit Vorsicht benutzt werden. Eine Reihe Veränderungen und 

rechtlicher Bestimmungen sind durch den Gegensatz des Römi
schen Volkes herbeigeführt; dieser hängt jedoch nicht mit der 

Verfassung zusammen, sondem ist nur auS der den Römern 
eigenthümlichen Härte und Strenge *) zu erklären, 

welche sich auf dieselbe Weise in allem ursprünglichen Rechte als 

characteristisch zeigt. Wenig glaubwürdig ist die Annahme, 

wonach jener zwischen Plebejern und Patriciern daurende Kampf 
auS einem Gegensatz zweier verschiedener Völker, des 

besiegten und des siegenden, entstanden sein soll, und die An

nahme, daß die Patricier der etruskische Stamm, die 

Sieger, die Plebejer, dagegen der latinische Stamm und 

die Besiegten seien. Für beides fehlt es an historischen Beweisen 2 * 4), 
und in der That finden wir im ursprünglichen Rom gar keine 

verschiedenartigen Elemente *). Das Recht, die Verfassungen sind 
einfach, aus den untersten Bedürfnissen hervorgegangen, frei von 

aller fremdartigen Einmischung, und ohne alle positive Einrich

tung nach den Ansichten der Römer selbst und in Gemäßheit des

2) Stirn. Beschichte. Th. I. 2te Au«g. 210 ff.
.3) Wenn späterhin unterjochte Latiner in Rom nur als Plebejer aufge

nommen worben sind, so kann die- die Sache um nicht» glaubwürdiger 

machen; auch Ausgewanderte, Vertriebene au» benachbarten Städten, 

sogar Sclaven fanden in Rom al« Plebejer eine Aufnahme, und ist am 

wenigsten mit dem in Widerspruch, wa« sich nach den vorhandenen 
Quellen über jenen Segensatz ermitteln läßt. Rom suchte sich ohnehin 

auf jegliche Weise zu vergrlßrrn. Bergt. Dion. Hai. II. >>. 89. Tac. 

An. XI, 24.

4) Die Quellen selbst enthalten da» grade Gegentheil.
.» Die Sprache, die Sitten und Gewohnheiten des Volke», 

der Religionscultus und alle» Andere ist vlllig übereinstimmend 
für da« ursprüngliche Rom, e« finden sich keine Berschiedenheilen in 

Betreff des Einzelnen.

v. tiflfrflvöm äukere Eesch. D. R. R. 2
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eigenen Bedürfnisse- festgestellt. Bride haben sich durch die Zeit 
und nach den Anforderungen de- Volke- unter den Römern, 
und schon zur Zeit der Könige, weiter entwickelt; und wenn un
ter den Gebrauchen der Römer selbst noch für spätere Zeiten sich 
einzelnes vorfindet, was mit Sitten und Gewohnheiten benach 
harter Völker, namentlich der Etruscer •), jedoch auch selbst grie
chischer Völker ’), eine Uebereinstimmung hat und mit einander 
verglichen werden kann, so erklärt sich dieses schon durch die 
Nähe, die vielfache Concurrenz der Römer mit benachbarten Völ
kern, aber es findet sich auch selbst unter ganz verschiedenen, und 
durchaus von einander getrennten, Völkern des Alterthums in 
einzelnen Sitten, Gebräuchen und Einrichtungen solche Ueberein
stimmung, daß sie wenigstens mit einander verglichen werden kön
nen 6 7 8), ohne zu einem sicheren Schluß über die Abstammung ei
nes Volkes oder einzelner Theile desselben zu berechtigen ') — 
Mit obigem hat man das Eigenthum in Verbindung gebracht, 
alö sei dieses nur den Latinern bekannt gewesen, wodurch sie 
zugleich am Grund und Boden gefesselt worden, was ohne Grund 
und gegen alle Geschichte ist, da grade das Eigenthum durch sich 
selbst bedingt ist bei jedem Volke ohne Unterschied und grade bei den 
Römern als das älteste Recht auch am Grund und Boden sich

6) Eine solche Uebereinstimmung ist namentlich in Rücksicht der R e l i- 
gion-rultu« wiederholt behauptet worden.

7) Man erwäge nur die den Römern eigenthümliche Haussuchung, 
welche lance et Udo geschah; meine innere Beschichte der Römischen 
Rechts. S. 416 ff. — Luch di« Sklaverei, jene« uralte Rdmische 
Recht-Institut, fand sich außerhalb Rom, meine innere Beschicht, der 
Rim. Recht-. ®. 550; eben so dir dem jus civile angehörende patna 
potestas Gaj. I, 55. Damit hängt er aber nicht zusammen, wenn spä
ter die griechische Bildung für die Gelehrten Roms entscheidend wurde.

6) So läßt sich die deutsche Leibeigenschaft bei sonstigen Verschieden
heiten mit der Römischen Sklaverei vergleichen. Beide sind da» 
Resultat ursprünglicher Härte einer kriegerischen Volker.

8) Gegen den etrurischen Ursprung der Patririer erklärt sich auch vch» rppe 
8ttm. Rechtrgesch. und Recht-alterthümer. 6. 32.
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vorfindet, nachdem sie festen Kuß gewonnen hatten l0). Dabei 
hat man zugleich verwechselt, alS wenn das nach und nach er
oberte Land (ager publicus) nur den Patriciern gehörig und 
von diesen anderweitig benutzt sei, während es als ein Eigen
thum des Römischen Volkes von diesem benutzt, verpachtet und 
erst nach und nach Einzelnen als Eigenthum zugetheilt wurde11). 
Man hat selbst die 12 Tafeln mit jenem Gegensatz zusammen
gebracht, und diese als eine Capitulation der Stände ansehen 
wollen, obgleich eine ganz andere Veranlassung derselben einstim
mig genannt wird **), der Gegensatz zwischen Plebejem und 
Patriciern durch diese um nicht- geändert, vielmehr ganz auf die
selbe Weise fortdauert **), so sehr auch jene- älteste Grundgesetz 
durch eine mehr bestimmte und umfassendere Anordnung von Ge
setzen die Gränzen der richterlichen Gewalt genauer bestimmt 
hat. — Nach der gewöhnlichen Ansicht, wie sie eben durch die 
Quellen bestätigt wird, ist Rom au- einer albanischen Co- 
lonie hervorgegangen "), mochte eS selbst unter der Lei
tung des Romulus erst erbauet, oder von neuem eingerichtet 
worden sein 1 *). Aber wie wir bestimmt hinzufügen können, 
das neue Rom, die eingeführte Colonie lebte ihren 
früheren Gewohnheiten, ohne eine bestimmte Ver
fassung herüberzubringen und ohne alle eigentliche

10) Sieh« §. 6. und meine innere Geschichte §. 77.
11) 6. meine innere Geschichte der Mimisch. Rechts. §. 97. Meine 

Schrift über dar früher« Verhältniß det Rechtes am agvr vectigalis. 
Die richtige Ansicht findet fich jetzt auch bet Walter R. Rechtlgrsch. 
S. 37 ff. U. tsterS, und Yiiy de originibus et natura jnris empliy- 
teiitici Romanorum (1S3S).

12) Siehe unten §. 9.
13) Und zwar nach Jahrhunderten.
'14) Dion. Hai. Lib. I. p. 35. vergl. Liv. I, 6. Flor. I, 1. Dion. Hai. 1,75 ff. 
15) Dion. Hai. Lib. I. p. 59 ff. Varr. de L. L. p. 21. Fest. v. Roniu- 

lum. Jedoch wird Rom's Erbauung für die Zeitrechnung der Rö
mer wichtig und häufig erwähnt, der Geburtstag Rom'S später 
stets feierlich begangen.
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rechtliche Basis ••), was daher für das eigene Bedürfniß 
nur selbst zu sorgen hatte.

§. 6.
Fortsetzung.

Wahrscheinlich vom Kriege her, den auch dar neue Rom 
so fortdauernd zu den ersten Beschäftigungen zählte, blieb der 
Anführer, was er war. Grade diesen bedurfte auch die entstan
dene Goleme zu ferneren Eroberungen nothwendig, dem gleich
zeitig Recht zu sprechen, die Religion zu handhaben oder zu lei
ten, aber auch manche Anordnungen und Einrichtungen im In
nern überlassen oder übertragen werden mußten. Diesem nach * l 2 3) 
hat durch Römische Verfassung nur daS Volk als solches 
die eigentliche und entscheidende Stimme; es kann 
nichts ohne den Gesammtwillen des Volkes für das
selbe bestimmt und entscheidend werden '), und selbst 
die Leitung des Ganzen ist dem Volke und durch 
dasselbe dem Könige anvertraut'). In diesem Sinne

16) Dergl. auch 1. 2. §. 1. D. de orig. jur.
1) Bergt, auch Polyb. VI. Dion. Hai. II. I>. 79.
2) Oben darauf gründen sich die Volk«versammlungen (comiii«), 

in welchen allein ursprünglich die Gesetze berathen wurden, insofern 
nur durch den Willen de« Einzelnen der Einzelne ver» 
kindlich, und für ihn eine rechtliche Verpflichtung der 
Gesetze« entstehen kann.

3) Rach Satt tu« (An. XI, 22.) wurde schon dem Romulue wic den 
sonstigen Kdnigen da« Imperium al« ein Inbegriff der Volttgewalt, 
durch eine Ux Curiata eingeräumt, weshalb eben nur durch eine lex 

Curiata, vom Juniu« Brutus veranlaßt, die Abschaffung der kt- 
niglichen Gewalt bestimmt würbe. Auch die späteren Magistratu
ren erlangten vom Volke und durch die Wahl des Volke« da« 
ihnen angewiesene Imperium, durch welche« jeder in seinem Wirkungs
kreise die dem Volke zustehend» Gewalt aulzuüben berechtigt würbe und 
«ethalb namentlich der Prätor selbst Gesetzgeber. Eden so wurde 
noch den Kaisern nur durch den Gesammtwillen de« Volke«
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ist die älteste Verfassung nicht, was gemeinhin behauptet, mo
narchisch, sondern democratisch. Jede Entwickelung der spä
teren Zeit muß hiervon ausgehen, und nur dieser Gesichtspunkt 
ist für die Entwickelung deö Rechtes nemlich durch Gesetzgebung 
wichtig. Rom hatte nach den vorhandenen Angaben 7 Könige 
nach einander, Romulus, Ruma PompiliuS, LulluS 
Hostilius, AncuS MarciuS, LarquiniuS PriScuS, 
SrrviuS LulliuS, LarquiniuS Superbus, welche in 
der angegebenen Bedeutung in Rom die höchste Leitung hatten *), 
und unter denen schon so manches von jenem Grundprincip aus 
genauer bestimmt und angeordnet wurde, so sehr sie auch durch 
Sinn und Charakter von einander verschieden waren. Dem Kö
nige blieb nur die unbedingte Befugniß, wo daS Volk nicht füglich 
bestimmen konnte, aber um der Willkühr desselben Schranken zu 
fetzen, um etwanigen Anmaßungen desselben desto eher entgegen
treten zu können, wurden bereits unter RomuluS 100 der 
Aeltesten im Volke (patres) zur Mitbrrathung deS 
gemeinsamen Beßten ausgewählt $), aus welchen alS den 
Angeseheneren sich bald ein erblicher Stand unter den Rö
mern bildete«), welcher bei der gewohnten Härte des Römischen

und jene vielfach erwähnte lex regia ibr Imperium übertragen, wo
durch der Einzelne im Staate verpflichtet wurde. Die spätere Erb

lichkeit der Kaiserregierung und so manche- andere, wa- die neuere 
Zeit darbrachte, widerspricht der ursprünglichen Verfassung ganz.

4) Ueber die den Königen nach hrtrurischrr Sitte vom Romulu- er

theilte Auszeichnung der 12 Lietorrn mit ihren Stäben und 
Beilen, welche demnach auch auf die Consuln überging, siehe vion. 

Hai. III. p. 195 sq. und X, p. 682. Ueber sonstige Insignien s. 

Plin. IX, 39. VIII, 49.

5) Liv. 1, 8. Dion. Hai. II. p. 83. vergl. Liv. I, 17. u. 30.

6) Der spätere Name ist daher patriai, Patricier, als welche sie bald 
darauf nach Aufnahme der Sabiner und durch Tarquinius PriS- 

eus Tac. An. XI, 25. einen neuen Zuwachs erlangten. Ebenfalls ist 

die Bezeichnung senatus, von senex, der Sache gemäß, aber senatores
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Volkes den niederm Theil desselben drückte, dadurch das so wich
tige Clientelarverhaltniß in Rücksicht der Verfassung und 
in rechtlicher Hinsicht so verschiedme Umstände veranlaßte, womit 
eS eben zusammenhängt, daß auch die späteren Magistraturen 
anfangs nur aus diesem Stande gewählt wurden. Eben von 
den Patriciern soll Romulus, hart, grausam und stolz ge
worden durch glückliche Kriege, aus dem Wege geräumt sein 7). 
Eine Vertheilung der Ländereien fällt in die allerälteste 
Zeit *) und schon RomulvS soll daS Römische Volk in tri- 
bua 9) unb Gurten 10), nach welchen dann daS Volk als sol
ches sich zu den öffentlichm Berathungen versammelte (comitia), 
vertheilt haben, so daß auch jede Curie ihren gemeinschaftli
chen Gottesdienst verrichtete ll). Zugleich aber bei dem re- 
ligiösm Sinn der Römer und damit nichts ohne den Willen der

bezeichnet auch die Magistraturen (Dig. 1,9.)/ welche bei dem 
entschtedlnea Uebergewicht anfangs und zunächst nur aus den Patriciern 
gewählt wurden, weshalb später jedenfalls zwischen patricii und Sena
tors unterschieden werden muß, siehe auch §. 4. J. de jur. natur. 
Ueber die Robilität des ordo senatorius s. Schweppe Römische 
RechtSgesch. S. 301. Ganz ebenso bildete sich aber der Stand der 
equites und überhaupt erlangte so manches, was zunächst nur vor
übergehend sein sollte, eine daurende Bedeutung.

7) Liv. I, lß.
8) Walter Röm. RechtSgesch. €5. 12. Hach histor. jirrispr. Rom. p.2.

9) Sie waren bestimmte Ableitungen nach Regionen, deren später 30 und 
zuletzt 35. Häufig findet sich erwähnt, baß 3 DolkSabtheilungen an
fänglich bei den Römern gewesen. Die Volksversammlungen nach Tri- 
buS mögen selbst späteren Ursprungs sein.

10) Daß daS gesammte Römische Volk schon durch RomuluS in 30 
Curien getheilt sei, enthalten die Quellen ausdrücklich: I. 2. §. 2. 1). 
de orig. jur. Dion. Hai. II, 7. Liv. I, 13. Fest. v. curia; cS kann 
daher am wenigsten mit Rtebuhr angenommen werden, daß sie sich 
bloß auf Patricier bezogen hätten.

11) Der Vorsteher einer Curie hieß emo und daS Oberhaupt curio ma

ximtu. Walt er a. a. O. S. 24.
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Gottheit Wichtiges unternommen werde, soll'et die Augure"), 
und außerdem die hamtpieet ") angeordnet haben. Eben weil 
daS Kriegführen die Hauptbeschäftigung blieb, soll RomuluS 
mit Bezugnahme auf jene Abtheilung der tribus 3000 Mann 
zu Fuß und 300 Reiter als legio ausgewählt haben. Jeder 
Einzelne von 1000 hieß miles und das Haupt der von den tri
bus zusammengebrachten Legion tribumu l4). Außerdem wa
ren von ihm 3 Centurien durch Vermögen und Eigenschaften 
ausgezeichnete Krieger, welche im Kriege zu Pferde dienten 
(celere$), zur Leibwache des Königs gebildet, die ihren eigenen 
Anführer (tribunm celerum) hatten '*). Aus der Zahl der 
Reiter bildete sich für die spätere Zeit ein eigener Stand, 
welcher gleich dem Stande der Senatoren geachtet war (equi- 
tes) “). Nach einem Interregnum von 1 Jahr wurde Numa 
auS den Sabinern auf ihr Ansuchen zum König gewählt, der 
während seiner 43 jährigen Regierung bei religiösem Sinn dem 
kriegerischen Charakter der Römer entgegen wirkte, wie durch 
daurenden Frieden, so durch Religion das Volk bändigte, was 
ihm durch vorgespiegelte Verbindung mit der Nymphe Egeria 
um so mehr gelungen zu sein scheint l7). Er führte den Pon
tifex maximua ein **) und veranlaßte ein jus divinum Ponti-

12) Liv. X, 6. 2tn deren Spitze der magister collegü,
13) Dion. Hai. II, 22.
14) Dion. II, 7. XVget. II, 7.
15) Dion. II, 13. woraus später der praefectus praetorio I. 2. § 19. D. 

de orig. jur. Ueber den späteren Zuwachs derselben: Liv. 1.30 u. 43.
16) Liv. II, 1. — Ohnehin mag hier nur noch für die Zeit des R o- 

mu lud die Aufnahme der Sabiner und die Mitregentschaft des Königs 
derselben TituS TatiuS erwähnt werden.

17) Liv. I, IK 19. Dion. Hai. II. \k 122. Ueber einige, die Vereh
rung der Gottheit betreffende Gesetze des Numa, welche später erst 
gefunden und im Jahr 573 wegen Gefahr des Aberglaubens öffentlich 
verbrannt sein sollen, vcrgl. Liv. XL, 29. Plut. in Num. i». 74. Val. 
Max. I, 1, 12. Plin. II. N. XIII, 27.

Ib) Dion. Hai. II, 75. Liv. IV, 4. I, 20.



24 Erste Periode.

ficium, ordnete die flatnims 19), feciales 1 °), die vir gineg Ve
stales 3l) und die salii ") an. Unter der Regierung des L u l- 
luS Hostilius wurden die Kriege mit den benachbarten Völ- 
kerschasten fortgesetzt, unter welchen der Krieg mit den Alba
nern auszuzeichnen 33). Unter ihm wurden neue salii (collini) 
eingesetzt. AncuS Marcius, ein Enkel des Numa, friedlie
bend, wenn auch neue Kriege mit den Nachbarn geführt wurden, 
ließ das jus fetiale aufzeichnen 14), erbaute ein carcer, die Ostia 
und richtete Salzwerke ein. Tarquinius Priscus, aus 
Tarquinii in Etrurien vom Volke zum König erwählt, wurde 
ebenfalls durch Krieg berühmt, vermehrte die Rittercentu» 
rien, wählte 100 neue Patricier und traf manche neue 
Einrichtungen, namentlich werden die Cloaken, die tabemae 
um das forum, die Gründung des Capitols und des circus 
maximus ihm zugeschrieben; auch stellte er zuerst große Spiele 
an. Er wurde gelobtet durch die Söhne des Ancus Marcius. 
Sein Nachfolger ServiuS Tullius, human und unstreitig 
der beßte, ebenfalls durch manche neue Einrichtungen auszuzeich
nen33), erweiterte die Stadt, führte den census nach Cen
turien ein 36), worauf sich die comitia centuriata gründen und 
wobei sich die Theilnahme des Volkes an den öffentlichen Bera
thungen nach dem Vermögen des Einzelnen und dem Beitrag zu 
den öffentlichen Lasten bestimmte3'). Die Entscheidung inPri.

Ist) Liv. I, 20.
20) Dion. Hai. II, Ul.
21) Liv. I, 20. Dion. Ilal. II, i>4.
22) Liv. I. 20.
2:1) Liv. I, 22 11.
24) Liv. I, 32.
25) Dergl. Pl>. E. Huschte die Berfaffung M Kiiiig« ServiuS 2ul- 

liu«, ale Grundlage zu einer Remilchen Verfassungsgeschichle (Ib3b).
2ft) Liv. I, 42. 43. Genauere« bei Waller a a. O. S. 31 ff.
27) Daß die Bolkseemirien nach jenem Censu« erst später üblich gewor

den, und dieser selbst zunächst der Abgaben wegen veranlaß! wurde,
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vatstrritigkeiten übertrug er besonderen Richtern, während 

er sich und dem Volke nur die Entscheidungen über Ver

brechen reservirte **). In seinem Entschlüsse, selbst die könig
liche Gewalt niederzulegen und eine Republik einzuführen 1 •), 

ymrde er gehindert durch den von seinem Schwiegersohn und 

Nachfolger erlittenen Tod. Tarquinius Superbus endlich 

behauptete sich mit Grausamkeit und Uebermuth. Hart gegen 
Patricier und Plebejer suchte er Gesetzlosigkeit einzuführen 

und die Gesetze seiner Vorgänger außer Kraft zu bringen'"). 

Ihm wird die Erbauung deS Capitols zugeschrieben. We

gen seines Sohnes Grausamkeit gegen die Lucretia wurde er 

mit seiner Familie von dem Volke verjagt nach einer lex tri- 

bunicia, welche Brutus als tribumu celerum bewirkte 51). 
Drittehalb hundert Jahre hatten Könige regiert ") und 

vergebens suchten die Tarquinier den Thron wiederzuerlangen, 

der Name des Königs war dem Volke verhaßt, und dieses führte 

in Rücksicht der ursprünglichen Verfassung, wenigstens der Form 

nach, eine Aenderung herbei. Damit desto besser für das ge

meine Beßte gesorgt werde, und um gegen Uebermuth eines Ein
zelnen gesichert zu sein, sollte nach dem Beschluß des Volkes die 

Leitung des Ganzen von nun an zwei jährlich zu wählenden Con- 

suln (comules) übertragen werden 31), diese auf ganz dieselbe 
Weise, wie die Könige, von dem Volke in den Comitien gewählt 

werden 34), auch dieselben Insignien in Anspruch nehmen, über

läßt sich wohl nicht bezweifeln; C'ic. <Ie repuMic. II, 31. Liv. I, #0. 
auch waren erst später eigene Censoren nothwendig gewordrn.

2b) Dion. Hai. IV. p. 22b.
29) Liv. I, 46.
30) Dion. Hai. IV. p. 24».
31) I. 2. §. 3. D. <lo orig. jnr. Liv. l, 59. Dion. Hai. IV. p. 276 ff.
32) Die Vertreibung der Kdnige fällt in da« Jahr der Stadt 244.
33) Vergl. Liv. II. init. I. 2. §. 16. D. de orig. jnr. Flor. I, 9. Die 

ersten Consuln waren L. Junius Brutus und L. Tarquinius 
C'ollatinus Tao. An. XI, 22.

31) Vergl. Liv. I, 60. Später geschah die Wahl m comitus ctiUuriaUs.
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Haupt dieselbe Macht, dasselbe Ansehen genießen 3S). Die frü

heren Behörden blieben neben den Consuln, nur daß daS Be

dürfniß noch anderweitige hinzusetzte. Schon zur Zeit der Kö

nige wurde bei einer Thronerledigung ein interrex auf 5 Tage 
mit der ganzen königlichen Würde vom Senat gewähltse); der 

praefectus urbi zur Aufsicht über die Stadt bei Abwesenheit 

der Eonsuln aus der Zeit der Könige beibehalten, ebenso standen 
diesen 2 Quästoren zur Seite, wie sie schon die Könige zur 

Einsammlung der öffentlichen Einkünfte gehabt hatten 3 7). Die 

Zeit der Gefahr veranlaßte den Senat zur Bestellung eines höch

sten Machthabers (dictator) **). Zur Aufsicht über gewiss« 

Gebäude wurden die aediles plebis angeordnet, welche eine Art 
von Polizeigewalt erlangten **), zur Entscheidung über Capital

verbrechen eigene quaestores parricidii, nachdem später die Can- 
fuln nicht ohne Befehl des Volkes den Blutbann ausüben soll

ten 40). Die Angeseheneren im Volke drückten die Aermcren, 

die ohnehin schon durch die Kriege gedrückt waren, weil der Ein

zelne in jener Zeit nur auf eigene Kosten in das Feld zog. Es 

entstand Theurung, bei Habsucht Einzelner Wucher, und durch 

Härte gegen die Schuldner wurden diese, die Plebejer, zu Auf

ruhr und Auswanderungen veranlaßt. Das Volk wanderte auf 

den heiligen Berg (morn sacer) und nach dem Vorschlag eines 

Sicinus in Folge einer lex sacrata mußte es demselben nacbge-

3')) Cir. de leg. IN, 3.
3ti) Liv. I, 17. Dion. Hai. 11, 57.
37) Tac. An. l\, 22. VI, II. 1. nn. D. de oflie. fjnaestor. — Auch 

schon in die Zeit der Könige reichen die tUnmrin stur ix fm-iauu*, Dion, 
llal. IV, 62. Einen rer Mu rifiaihis zur Aueführung der Opfer, welche 

ursprünglich der König selbst besorgte, erwähnt Liv. II, 2.
3b) 1. 2. H. 18. D. de orig. jur. Gleichzeitig mit diesem kam der ma

xister equitinn vor. 1. 2. §. 111. D. de orig. jur.
39) l. 2. H. 21. D. de orig. jur. (Lill. N. A. XVII, 20. Dion. Hai 

V, 90. Van. de L. L. IV, c. 14.
40) 1. 2. §. 23. 1). de orig. jur.
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geben werden, daß von ihnm gewisse Fürsprecher zur Wahr
nehmung ihrer Gerechtsame gewählt würden, welche einen Wi
derstand gegen alles ausüben sollten, waS von den Eonsuln, dem 
Senat u. s. w. ungerecht verfügt, und damit dieser Zweck desto 
sicherer erreicht werde, solltm jene Vertreter nur aus den Plebe
jern, von diesm nach den tribus und in den comitiis tributis 
gewählt werden, sie selbst das höchste Ansehen genießen (sacro- 
sancti) "), aber bei allem und jedem, nur nicht gegen den Dic
tator, hindernd einzuschreitm im Stande sein 41). Diese neue 
Magistratur (tribuni plebis) fällt in das Jahr 260, sie führte 
den Vorsitz in den Versammlungen der plebs und machte die 
Vorschläge bei den später so wichtigen Plebiscita. Tag und 
Nacht sollte ihr HauS offen sein 4S), sie keine Nacht außerhalb 
Rom verweilen44), sofem nicht dringende Umstände dieses noth
wendig machten 4S).

§. 7.
Rechtlicher Zustand, 

a) Gewohnheitsrecht.
Für dir älteste Zeit entscheidet Gewohnheitsrecht, auf wel

ches sich die ursprüngliche Gesetzgebung nur in einzelnen und be
sonders abändernden Bestimmungen bezog. Gewohnheit ist somit 
die eigentliche Grundbasi's des Römischen Rechtes in dieser Pe
riode. Es hat sich jenes ursprüngliche Recht nach den natürlichen 
Ansichten der Römer von selbst bestimmt, mochte auch die An

st) Cic. de leg. III, 3.
42) Liv. II, 32. 33. III, 55. I. 2. §. 20. D. He orig. jur. Bergt. 

Walter a. a. O. S. 102 ff. Ihrer waren zuerst 5, Liv. II, 33; 
dann 10, Liv. III, 30.

43) Hut. qti. Komi. 80.
44) Gell. N. A. XIII, 12.
4')) Sie zeichneten sich weniger durch äußeren Prunk aus, jedoch hatten 

sie viatores zur Dollführung ihrer Gewalt und um den Widerspensti
gen ergreifen zu taffen (prtnsio).
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Wendung ursprünglich von dem Könige ') und dann erst von 
besonderen Richtern *) gehandhabt werden. An eine konse
quente Durchführung jener rechtlichen Gesichtspunkte kann jedoch 
erst für die spätere Zeit gedacht werden s). Grade das älteste 
Recht, wovon die Römer für die Anwendung ausgingen, war 
das Eigenthum, was nach der Vertheilung der Ländereien 
durch Romulus auch am Grund und Boden anerkannt war 
und den erforderlichen Schutz durch sich selbst bedingt4). Eben 
dieses Rechtsverhältniß wandten die Römer bei Härte deS Cha
rakters *) und fehlenden anderweitigen Rechts-Normen für jedes 
sonstige Abhängigkeitsverhältniß an. Der Dienende (servus) 
ist Sache seines Herrn; die Kinder sind Sache ihres Va
ters, worauf die patria potestas 6) gegründet; die Frau ist 
nur als Sache in der Gewalt ihres Mannes (manua)1). Bei 
Verträgen entschied das gegebene Wort in strengster Anwen
dung (stipulatio) e), welche volksthümliche Erfindung lange

1) Dergl. auch 1. 2. §. I D. de orig. jur.
2) Nemlich seit ServiuS Lull ins gab eS eigne Richter für Pri

vatstreitigkeiten. Dion. Hai. IV. p. 22h.
3) Schon aus dem Grunde, weil es an einem eigentlichen Stande der 

Juristen für die älteste ßeit (vergl. Liv. UI, 20.), zumal bei so ent
schiedenem Sinn der Römer für kriegerische Unternehmungen, durchaus 
fehlte.

4) Die freilich schon früh bei den Römern vorkommenden Servituten 
entstanden nach dem Bedürfniß Einzelner, und wurden aber nur nach der 
Absicht und nach bereits vorhandenen Recht-grundsätzen beurtheilt; meine 
innere RechtSgesch. §. 93. Auch da- Pfandrecht als fiducia ist eine 
uralte Römische Erfindung, wurde aber nur durch die solenne Eigen
thumsübertragung begründet; meine innere RechtSgesch. §.101. End
lich die superficies und das jus in agro rectigali gehören einem fortge
rückten Zeitalter an, vergl. meine innere RechtSgesch. §. 97 und 100.

o) Wie viele andere Rechtsinstitute, so erklärt sich daher die gewiß schon 
uralte occupatio bellica.

t>) Steine innere Gesch. de- Röm. Recht-. §. 148.
7) Meine innere Gesch. d. Röm. Recht-. §. 133.
h) Meine innere Gesch. d. Röm. Recht-. §. 119.
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brachtet wurde, aber auch für die älteste Zeit jedem sonstigen 
Vertrag entbehrlich machte'). Bei letzt willigen Bestimmun
gen brachte man die gewohnte Anordnung der Gesetze10), 
dann aber die Eigenthumsübertragung ") zur Anwen
dung, «eil es noch an allen anderen Rechtsgrundsätzen fehlte. 
Diese Gesichtspunkte bilden die ursprüngliche Grundlage des gan
zen Römischen Privatrechts, sie selbst blieben noch für spate Zei
ten entscheidend, aber von diesen ist eine große Menge sonstiger 
rechtlicher Gesichtspunkte abhängig"). Dabei suchten die Rö
mer bei Gewissenhaftigkeit und wie es so durchweg bei niederer 
Cultur unter allen Völkern des Alterthums vorgefunden wird,

9) Der Römische contractus utteris ist jedenfalls jünger, als die stipula- 
tio, beruhet auf abweichenden Grundsätzen und unterscheidet sich we
sentlich von jenem in seiner ganzen Bedeutung; meine innere Gesch. 
d. Röm. Rechts. §. 124 u. 125. Das nexum entstand durch Anwen
dung der solennen Eigenthumsübertragung bei Verträgen, welche mit
telst Eigenthum-übergabe bewirkt wurden und betrifft nur die äußere 
Form des Vertrages. Meine innere Gesch. d. Röm. Rechts. §.118. 
Außerdem hat sich aber die soiutio im Geist der Römischen Ansichten 
entwickelt, meine innere RechtSgesch. §. 104 ff.

10) Don der Sache heißt es testamentum in comitiis calatis.

11) Don der Form der mancipatio heißt es testamentum per aes et li- 
bratn, welches unstreitig schon dieser Periode angehört. Die Form der 
Eigenthum-übertragung wurde der größeren Bequemlich
keit wegen üblich, womit es eben wohl zusammenhing, für die ganze 
Erbschaft den Begriff der Sache zu fingiren, weshalb auch diese 
als Ganzes in den gewöhnlichen Fristen usucapirt und als einzelne 
Sache vindicirt wurde.

12) z. B. die Eizenthumsübertragungen für die Frau bei Eingehung 
und Aufhebung der Ehe, wie sie auch sonst bei Begründung 
nvd Aufhebung der väterlichen Gewalt in Betracht kommen, 
wenn wir von der arrogatio absehen, bei welcher zugleich persönliche 
Rechte verschwanden und bisherige Opfer aufhörten. Sie selbst waren 
bei U ebertragung von Sclaven entscheidend. Die Freilassung 
der Sclaven bildete sich von jenem Grundprincip au-, sie selbst ist nur für 
die Freilassung aus väterlicher Gewalt angewandt; u. s. w.
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auch in rechtlicher Hinsicht zu versinnlichen, waS geistig 
vorgenommen wurde. In diesem Sinne sind die mancipa
tio, in jure cessio als Eigenthumsübertragungen, welche dann 
auch analog angewandt wurden, die in jus vocatio zur Ladung 
im Prozeß, die cindiciae beim Eigenthumsstreit und so viele 
andere Formalitäten, wie sie im ursprünglichen Rechte vorkom
men, nur volksthümlich. Strenge Religiösität hat sich au
ßerdem behauptet, wovon sich Anwendungen bei dem sacramen- 
tum im Prozeß, bei der confarreatio, zum Theil bei der arro- 
gatio und bei dem Eide vorfinden. Nicht anders ist aber die den 
Römern eigenthümliche strenge Sittlichkeit auch in rechtli
cher Hinsicht von Einfluß geworden. Die Liebe zum Acker, 
bau hat erst spater einzelne Rechtsgrundsätze im Sinn des Rö
mischen Volkes erzeugt. Endlich im Prozeß, wo sich die Haupt
sache durch die nothwendige Rechtserürterung und Entscheidung 
schon von selbst bestimmte, mußte ursprünglich bei fehlender Or
ganisation der Gerichte von der Parthei selbst vollführt 
werden, was später und zweckmäßiger durch Hülfe des Richters 
vollzogen wurde Im einzelnen bestimmte sich auch hier man
ches durch Gebrauch (mores) ") nach Ansichten des 
Römischen Volkes "). Dabei sehlte es beim Verfahren 
noch sehr an genaueren und bestimmten Regeln le), an welche 
man sich erst später gewöhnen mußte 1T). Die Oeffentlich-

13) So wurde von der Parthei selbst die Ladung vorgenommen, 
auf dcm Wege der in jus vocatio, aber auch die manus iujcctio als die 
ursprüngliche Execution ging von der Parthei aus, auch die 
pignoris capto als eine Art von Auspfändung.

14) Dieser wird noch von (Kajus bei den einzelne» legia actio nes wie
derholt erwähnt.

15) So die Bedeutung der utis conUstatio, die Eigenthümlichkeit der 
procuratorischen Stellvertretung, welche auch für die 6üf)» 
rung des Prozesses entscheidend wurde.

lti) Lergl. 1. 2. §. 1. D. tle orig. jur.
17) I. 2. §. ti. 1). de orig. jur. 1. 2. tz. h. u. §. 12. 1). ««d.
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feit und Mündlichkeit im Verfahren war von dem Römi- 
schen Volksleben abhängig.

§ 8.
b) Gesetzgebung.

Bei der so entschiedenen Richtung nach außen konnte nur 
der gesuhlte Mangel Einrichtungen im Inneren hervorrufen, aus 
diesem Grunde kann an eine durchgreifende Gesetzgebung, um so 
mehr für die älteste Zeit, nicht gedacht werden. Sie bezieht sich 
auf jene Gewohnheiten, welche sie theils bestätigte, theils im 
einzelnen abänderte. Wie sonst der König nach der Grund- 
Verfassung des Römischen Reichs bei allen wichtigen Angelegen
heiten von der Stimme des Volkes abhängig blieb, und das Volk 
nicht durch ihn verpflichtet werden konnte *), so galt als Gesetz 
nur für Alle, was das Volk als Ganzes ausdrücklich ge
nehmigt hatte1 2 3 4). Der König, was sich ebenso auf die spä
teren Consuln bezieht, konnte zu den einzelnen Gesetzen nur 
den Vorschlag machen. In diesem Sinne waren die Gesetze 
unter den Königen, wie sie auch sonst als leges regiae *) be
zeichnet werden, nur von dem gesammten Volke in den 
Comitien gebilligte Beschlüsse (leges curiatae) *) und 
diese zu Stande zu bringen, daran mußte dem Könige bei sei
nem an sich ursprünglich so unbestimmten Rechte nicht weniger

1) Die Comitien betreffen daher nicht allein die Gesetzgebung.
2) Demnach sind die ursprünglichen Gesetze nur leges, so genannt von 

der Annahme des Volkes in den Comitien. Ueber die betreffende Ab
fassung selbst vergl. He ineccins anti<ju. Rom. syntagm. lib. I, 2. 
2—14. Eine besondere Genehmigung des ComitialbeschlusseS von Sei
ten des Senats kommt erst später durch Mißbrauch und gegen die ur
sprüngliche Verfassung vor; Liv. I, 17. vergl. Dion. Hai. II, 14. 
IV, 12. IX, 41.

3) Unstreitig so genannt, weil die Könige dazu den Vorschlag machten. 
3n eben der Art sind die späteren leges ebenfalls von ihrem bestimm
ten Urheber benannt worden.

4) I. 2. §. 2. I). de orig. jur. Dion. Hai. II. p. 97.


